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PRÄSIDENT (um 10 Uhr 8 Min.): loh
erMfl1Je di,e Sitil'unlg. Das Protokoll der letzten
Sitzung ist geschäftwrdnungsmäßig aufge
legen; es .ist unbeamständet geblieben, demnach
als genehmigt zu 'betrachten.

Von der heutigen Sitzung haben sich die
Herren Abg. Fmillz Müllner, Zach, March
steiner und Hrebacka entschuldi,gt.

Die Zustimmung des Hohen Hauses voraus
setzend, stelle ich die im Wirtsohaftsausschuß
vom 14. März verabschiedete Zahl 177 noch
c\llJif die Tageso'rdnung derheuNgen S'itzung.
(Nach einer Pause.) Keine Einwendung.

Die Oesetzvorlage liegt auf ,den Plätzen
der Herren Abgeordneten auf.

Weiter habe ich auf die Plätze der Herren
Abgeordneten auflegen lassen die auf den ,heu·
Ngen Stand g,ebrachten Verzeichnisse der Ge
schäHsausschüsse ,des Landtages von Nieder·
österreich sowie das Stenographische Protokoll
der 16. Sitzung des Landtages vom 22. Juni
1950.

Wir gelangen z'ur BerMung ,der Tages
orrdnung,

Ich ersuche den Herrn Nbg. S 0 dom k a,
die Verhandlung zur Zahl 173 einzuleH,en.

Bericht,erstatter Ahg. SODOMKA: leh ihabe
namens des Verfassungsalusschusses über die
Vorlage der Landesregierung, betrtCffend den
Gesetzentwurf über die Edeilung von Unter
richt in Gesellschaftstäl1iZen (TanzschuJgesetz)
zu berichten.

Höher Landtag! Nach Artikel 15 des Bun·
desverfassungsgesetzes fällt die Gesetzgebungs·

..
kompetenz den Länderrn zu, da in der Bundes
verfassung eine ausdrückliche Aufzähloun!g des
Tanzschulwesens nicht erfolg,t ,ist. Die gesetz·
liehe Regelung war bis jetzt so, daß his zum
Jahre 1938 bundesgesetzliche Regelungen be
standen, die dann durch die Rei~hskulturkam

mergesetzgebung außer Kraft gesetzt wurden.
Diese deutsche Rekhskulturkammengesetzg.ebung
wurde wieder durch die Kundmachung der Pro
visorischen Staatsregrierung vom 20. Juni 1949
für den Bereich der Republik Österreich außer
KraH gesetzt, so daß diese Materie derzeit
nicht gesetzlrich geregelt ist.

Für die Neuregelung sind von versohiedenen
Seiten Wünsche laut geworden. Es hätten zwe'i
Möglichkeiten hestanden, nämlich entweder d'ie
alte Regelung bis 1938 wieder in Geltung 'zu
setzen oder überhaupt ein neues Oesetlz zu er
lassen. Die niederösterreichische Landesregie
rung hat sich entschlossen, den zweri,ten Weg
zugehen 'und dem Landtag eine Vorlage vor
zulegen, ,die diese ganze MattC'fie nach dem
Vorbild von Wien neu regelt. Der Gesetzent
wunf wurde den zuständigen Kammern zur Be
gutachtung zugesteHt und es wurde dann in
einem zweiten Entwud auf :die 'Erinwendungen
der Kammern Rücksicht genommen. Dieser
zweite Entwurf wurde dem Verfassungsdienst
des Bundeskanzlenamtes zugeleitet, der gegen
diesen Entwurf wohl keine 'Einwendungen er
hob, sondern nur in gesetzestechnischer Hin
sicht Vorschläige gemacht hat, die auch in der
Vortage berücksichtigt wurden.

Zum Geset'ze selbst ,ist zu sagen, daß der
§ 1 den Umfang der Berechtigung regelt und
vor allem ausspricht, ,daß künstlerische Tänze
und Volkstänze von diesem Gesetz ausgenom·
men sind. In Streit- und Grenzfällen entschei
det nach Anhörung ,der Berufsvertretung die
Landesregierung.

Der § 2 des Gesetzes hat auf die alte, bisher
gebräucMiche Einteilung zurückgegr,iUen. ,[s
wird hier von ständigen und zeitweiligen Be·
trieibengesprochen und gleichzeitig a,uch wie
der aU'f die Wanderkurse Rüeksicht ·genommen.

In § 2 wird weiter ausgesprochen, daß Wan
derk'urse nur für solche Orte bewilligt werden
dürfen,in denen kein ständiger Betrieb aus
geübt wir,d.

Der § 3 spricht 'Von; den juristischen Per
sonel1,dieeine Tallizschulbewilligung erhalten
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können; hier muß nur ein Stellvertreter be
stellt wel'den, welcher die im Gesetze vor,ge
schriebenen persönlichen Voraussetzungen er
füllt. Den hierzu statutenmäßig berufenen
Vereinen steht ebenfalls die Möglichkeit offen,
sic'h um eine Tanzschulbewillig'ung zu be
werben. Die persönlichen Voraussetzungen für
die Erlan,gung der TanzschulhewiHigung si'nd
im § 4 des Gesetzes geregelt; außer ,der Voil
endung des 24. Lebensjahres werden die öster
reichische Staatsbürgerschaft, die [igenberech
tigung und Vertrauenswürdigkeit sowie der
Nachweis der Befähigung des Bewerbers ver
langt. Der Bdref'fende muß selbstverständhch
auch über eine entsprechende moralische Eig
nung verfügen. Gewisse, wegen Gewinnsucht
oder wegen gegen die SitHichkeit verstoßende
Handlungen 'bestrafte PerSÜ'llen können von dei'
Erlangung einer solchen Tanzschulbewilligung
ausgeschlossen werden.

Der Nachweis der Befähigung wird an eine
Prüfung gebunden, die im § 11 des näheren
geregelt ist.

Die vom Verfassungsausschuß im § 4 der
Gesetzvorlage vor,genommenen rein textlichen
Änderungen, die weder fO'rmale noch materielle
Änderungen, des Gesetzentwurfes bedeuten, sind
in ·derin I'hren Händen befindlichen Vorlage
bereits berücksichtigt.

Der § 5 spricht vom Lokalbedarf und von
dem Z'ustand der Betriebsräume, die für die
Tanzschule hel;angezogen werden. Diese Be
triebsräume sind zu kommissionieren, und von
der Gemeinide ist ein Lokalaugenscheinabzu
haltm. Betriebsräume, die bereits anläß]lich der
Erhauung für Tanzveranstaltungen kommis
sioniert 'und koJlaudiert worden sind, könnelj
VOll einer lleuerJ,ichen Kommissionierung aus
genommen werden.

Im § 0 wird besonders ausgesprochen, daß
die Landesregierung eine Regelung dahin
gehend treffen kann, wie der Betl'ieb von
solchen Tanzkursen durchgefü.hrt werden soll.

Der § 7 best,immt, daß ·die Tanzschulbewil
ligung eüle persönliche Bef'U1gnis des Inhabers
ist, die weder entgeltlich noch unentgeltlich
unter Lebenden veräuß·ert werden kann.

Die Bestellung eines St'eHvertreters bedingt,
daß auch er die persönlichen Voraussetz'ungen
des § 4 erfüllen muß. für die Bestellung eineS
Stellvertreters ist die Genehmigung der Landes
regierung erforderl<ic'h. Weiter wird noch be·
stimmt, daß der Inhaber der Bewilliigung Z'Ur
persönlichen Leitung des Unterrichtes ver
pflichtet ist.

Der § 8 regelt das I~rlöschender Bewil
ligung und spricht hier weiter vom Abkluf dei'
Zeit, von der Zuriic1mahmc, vom Lrliischel1

durch den Tod des Inhaibers und bei juri
stischen PNsonen vom Erlöschen durch Auf
hören des 'Bestehens.

Der Absatz 2 des § 8 spricht davon, daß
die Bewilligung zurückgenommen werden kann,
wenn ·die VoraussetiZJung'en {leI' Bewill.igung
nicht mehr gegeben sind. Vor der Zurücknahme
ist die Berufs'vertretung zu hören.

Die Nachfolge 'Wird, rein erwerbsrechtlich ge
sehen, im § 9 geregelt, und zwar wird dort aus
gesprochen, daß erbberechtigten Personen bei
Bestellung eines Stellvertreters die weitere Aus
übung des iBdriebes genehmi,gt wird.

Der § 1() spricht von der pohzeilichen Über
wachung der Tanzschulbeü'iebe.

Im § 11 werden die Prüfungsvorschriftenge
regelt. Im Abslatz 2 wurde die vom Verfas
sungsausschuß beschlossene Ändepungeinge
baut, wonach über die Zulassung von Bewer
benl nicht der Vorsitzende, sondern ,die ge
samte Kommission entscheidet.

Nach § 12 verlieren sämtliche Bewilligungen
mit ,Ende des ]a'hres 1952 ihre Gültigkeit.
Nachher ist um ,die Bewilligung zum ,Betrieb
von öHentlichen Tanzschulen ne'u anzusuchen.
Diejelügen Personen, die schon bisher eine
solche Berechtigung ausgeübt haben, genießen
bei der Erteilung einer neuen Bewilligung den
Vorzug.

Der § 13 ent,hält die Strafbestimmungen. E"
wird hier von Geldstrafen bis z'u 3000 Sund
von Arreststmfen bis zu einem Monat ge
sprochen. Beide Strafen werden als Verwal
t'lillgsstrafen ausgesprochen und können auch
nebeneinander verhängt werden. Die Geld
strafen fließen dem Lande zu.

Der Verfassungsausschuß hat sich mit
diesem Gesetz in einer Sitzung beschäHigt und
die von mir bereits Ibei ,der Besprechung des
Gesetzes erwähnten Änderungen in den §§ 4
und 11 eingebaut.

Ich erlaube mir im Namen des Verfassungs
ausschusses folgenden Antrag zu stellen (liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließen:

,,1. Der zu liegende Gesetzentwurf (siehe
Landesgesetz vom 15. März 1951) über die
Erteilung von Unterricht in Gesellschafts
tänzen (Tanzschulgesetz) wird genehmigt.

2. Die La'ndesregierung wird beauftragt,
wegen Durchführung dieses Gesetzbeschlusses
das Erforderliche zu veranlassen."

Ich bitte um Annahme des Antrages.

PRÄSIDENT: Es liegt keine Wortmeldung
vor. WÜ kommen zur Abstimmung. (Abstim
mung über den Wortlaut des Gesetzes, über
das Gesetz als Ganzes sowie über den AI/
trar:: des Ver!assllng·sallssc!lllses.) A 11 g e
il 0 111 me n,
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Ich 'ersuche den Herrn Abg. Ni met z zur
Zahl 177 zu berichten. .

IBerichterstatter Abg. NIMIETZ: Ich 'habe
namens des Wirtschaftsausschusses über die
Vorlage der Landesregierung, betreffend den
Gesetzentwurf über ·die Bildung eines Wasser
leitungsverbandes zum Zwecke der Errichtung
und ,des Betriebes einer Wasserleit'Ullg für die
Gemeinden Ternitz und Umgebung zu be
richten.

Der Landtag von Niederösterreich hat in
seiner 17. Sitzung am 30. Juili 19S0 einen
Beschluß über die Bildung eines Gemeindever
bandes zum Zwecke der Errichtung und des
Betriebes einer Wasserleitung für die Ortsge
meiniden Ternitz und Umgebung ge'faßt.

Gegen dieses Gesetz wurde von seiten der
Bundesregierung Einspruch' erhoben, lind zwar
deshalb, weil in diesem Gesetze vorgesehen
war, daß durch den Verband Zwangsmaß
nahmen durchgeführt werden können und die
niederösterreichische Landesregiel'Ung die Auf
sichtsbehörde gewesen wäre. Da auf Gfiund
des Wasserrechtsgesetzes aber der Bund Auf
sichtsbehörde ist, hat er gegen den § 33 dieses
Gesetzes Einspruch erhoben. Außerdem hat der
Bund z'u weiteren 21 Paragraphen des damals
beschlossenen Gesetzes Empfehlungen zu Ä 11

demngcn gegeben.
Der Wirtschaftsausschuß hat sich gestern

mit diesen Änderungen befaßt und einhellig be
schlossen, diesen Änderungen zuzustimmen.

Ich beantfiage ·daher im Namen des Wirt
sch aftsaussch usses die Allnahme fo lrgcnden A iI

tmges (fiest):

Der Hohe Landtag wolle besohließen:
,,1. Der zuliegende Gesetzesentwurf (siehe

Landesl.!,eselz vom 15. fffärz J(51), betreffend
die Bildung eines Wasserleitungsverbandes zum
Zwecke der. Errichtung und des Betriebes einer
Wasserleitung für di'l' Gemeinden Ternitz und
Umgebung, wird genehmigt.

2. Die Landesregierung wird beauftragt,
wegen Durchführung dieses Gesetzbeschlusses
das Erforderliche zu veranlassen."

Ich bitte um Annahme des Antrages.
PRÄSIDENT: Ich erÖffllf.~ die Debatte. Zlim

Worte gelangt Herr Abg. Pos pis c hi 1.
Abg. POSPISCI-IIL: I-loher Landtag! Der

Wasserleitungsverband zur Erric>htung und Be
triebserhaltung einer Wasserleitung ist für die
Gemeinden Grafenbach; Pottschach, St. V,l1en
tin-Landschach, Ternitz und Wimpassing schon
seit langem eine zwingende N otwendig1keit. Wer
die Wasserversorgungsverhältnisse in diesen
angeführten Gemeinden aus der praikt,ischen
Erfahrung heraus kennt, wird die Dringlich··
keit der Errichtung einer zweckdienlichen und

den hygienischen Anforderungen entsprechen
den Wasserlei tuag keüleswC!gs in f mge stellen
können. Tausende Arbeiter in den großen Be
trieben 'und einige Tausende Haushalte in diesen
Gemeinden sind in der Trinikwasserversorgung
von dem Wechsel der Jahreszeiten, 'von der Wit
terung und von den wrsch,iedenen, vielfach
s.chadhaften und technisch ullwlänglichen
Pump- und Bl'unnenanlagenabhängig 'und
daidurchauch gesundheitlich gefährdet. Um
sich von den dortigen Verhältnissen ein Bild
machen z'u könlllen, möchte ich zum Beispiel
nur auf die Tatsache hinweisen, daß im vorigen
Jahr in Wimpassingdas Wasser so wie im
Mi'ttelalter mith\hrwerk,en 'z'uden Ver
brauchern zugeführt werden mußte. Was aber
noch schlimmer ist, gab es dort auch Typhus
fälle, die nachweisbar mlf die schlechte Was
serversorgung in diesen Gemeinden zurückzu
fUhren Wareil. Es ist daher klar, daß schon
seit längerer Zeit die angeführten Gemeinden
unter diesen mißlichen Ver,hältnissen sehr zu
leiden hatten 'und daher die Bildung eines
Wasser ledungsverbandes anstrebten. L1ange
genug hat es gedauert, bis diesem Verlangen
der Gemeinden Rechnung getragen wurde, daß
dem Landtag 'im Juni vorigen Jahres das ,hier
für notwendige Gesetz zur Beschlußfassung
vorgelegt wu\'de. Wer aber gl,aubt, daß nun
endlich ,die Gemeinden in die Lage versetzt
wurden, durch ;gemeinsame A'llstrengung diesem
Übel ein Ende zu bereiten, ,befindet tsieh in
einem gewaltigen Irrtu'iTI. Die Abfassung des
Gesetzes, das hier in diesem Hause vor drei
viertel Jahren beschlossen wurde, sheß auf den
EÜlspl'uch ·der Bundesregierung; 'verfassungs
widrige Gesetzteile waren dazu der AIüaß;
mit anderen Worten heißt das, das im Juni
vorigen Jahres beschlossene Gesetz war eine
schlampige Arbeit der Landesregierung' Im
Hinblick auf die Tatsache, daß sich mit ,der
Abfassung der Gesetzvorlage ein Verfas
sungsjmis,t der Landesregierung beschäftigt
hat, ist das gewiß eine sehr blamable Ange
legenheit. Es muß daher hier die frage gestellt
werden, wozu haben wir Verfassungsj1uristen,
wenn so etwas geschehen kann? Das kommt
davon, daß manche hohe Beamte der ÖVP
führunlg mehr Ze1it dafür aufwenden müssen,
parteipolitische Arbeit zu leisten, als die Zeit
für ihre eigentlichen Aufgatben zu verwenden.
(Widerspruch rechts. - Abg. Dubovsky: Das
ist nichl das erste Geselz, wir erlehen es fasl
bei jede/ll G~setz, daß wir es /llehrmals he
sc!zfie/jen /llÜssen. - Landesra( GOlfler: Man
hraucht ein Iahr, bis ein solches Geselz~('

macht wird.) Selbstverständlich hat in einem
:::olchen falle das Referat die Pflicht, nach deIll
Rechten zu sehen 'lind ein für eine Landes-
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verwaltung ordentliches Gesetz zu erstellen.
Das Referat des Herrn Landesrates Stika trägt
hier die Hauptverall'twortung für die Verschlep
pUl1lg dieses Gesetzes. Es ist ,da!her ganz klar,
daß die betroffenen Gemeinden, die Bevöl
kerung in diesen Gemeinde,n aber diese gewiß
nicht notwendige Ver,zö,glerll!ng mit Recht
empört sind; zumal die folgen der Verschlep
pung dieses Gesetzes den da!von betroffenen
Gemeinden sehr teuer zlU stehen kommen. Zum
Bau der Wasserleitung ist Bau- und Instal
latioJ11smaterial notwendig. Die Preisentwick
lung auf diesem Sektor führt also zu neuen
finanziellen Bdas~ungen der Gemeinden, die,
vorsichtig geschätzt, einige Zehntausende Schil
ling betragen, woran die Landesregier'll11g
oHensic'hUich die JSchuld trägt.

Ich g!cbe in den folgenden Aus'führungen
einige konkrete Beispiele für die Preisentwic'k
lung auf dem Sektor 'Bau- uncl Installations
material. So verteuerten sich vom Juni vorigen
Jahres bis heute die Straßenwhrefür ,das Orts
netz je nach Stärke und pro Meter um 'un
gefähr 20 bis 30 S, ein W,al1idbrunnen, der
voriges Jahr im Sommer noch 310 S !kostete,
kostet heuer bereits 353 S,ei1n Wasserleitungs
hahn, der im vergangenen Sommer 57 S
kostete, kostet heute bereits 102 S; Messing
material, wie es zum Bau von Wasserleitungen
erforderlich ist, verteuerte sich 'um rund
75 Prozent! Daß di!e Verschleppung dieses Ge
setzes kaum als ,ein Beitrag zur Hebung des
Ans!ehens der Landesregierung in den Augen
der Bev,ölkerung gewertet werden wird, ist
klar. Hier ist ein praiktisches Beisp!iel dafür
geschaHen worden, wi'e es nicht sein soll. Die
Gesetzgebung soll sicherlich nichtdaran die
Schuld tragen - wie uns dieses Beispiel
zeigt -, ,den ohnehin schon mit ,Lasten und
Bürden versorgten. Gemeinden noch neue la
sten aufzuhalsen, sondern sie soll vielmeh I'

den Gemeinden eine Hilfe bringel!.
Wir bedauern es daher, daß das vorJiegmde

Gesetz so spät zur BeschlufHassung vorgel'egt
wind; wir sind aber trotzdem der Meinung,
daß dieses Gesetz eine Not!wendigkeit ist, und
daher wird der Linksblockfür ,dieses Gesetz
sNmmen.

PRÄSIDENT: Zum Worte gelangt der Ab
geordnete Ge rh art I.

Abg. GERHARTL: Hohes Haus! Die fünf
Gemehl,den, Terni'iz, Wimpassing, Orafenbach,
Pottsohach und SI. VHlcntin-Landschach, haben
beschloss!en, mit einem Projekt die Wasserver
sorgung in ihren Gemeinden zu regeln. In
diesen Gemeinden wohnen rund 15.000 Men
schen, und ,diese Gemeinden müssen weiter
noch damit rechnen, daß sie durch die großen

Wohn- und Siedlungsbauten in Wimpassing
und Ternitz -_. Ternitzhat in den dortigen
Oummiwerken mit 3000 Arbeitern die 'grüßte
Unternehmung Niederösterreichs --in immer
größere Schwierigkeiten bezüglich der Wasser
versorgung geraten. Es ist ,daher durchaus be
grüßenswert, daß sie nunmehr dm'eh dies~s

Proj,ekt ,das notwendige Wasser bekommen. Das
Projekt bedeutet für die genannten Gemeinden
wohl eine schwere finanzielle Last, mit Rück
sicht au,f die Gesundheit 'und die Ausdehnung
der Gemeinden muß aber ,dieses Projekt be
schleunigt durchgeführt werden. Wir begrüßen
es, daß ,die heutige Vorlage jetzt endlich die
Angelegenheit regelt und nicht - wieHen
Abg. Pospischil meint - die Gemeinden ge
hindert hat, Rohre zu kaufen !und eUiches Ma
terial einzulagern. Es ist nur noch eine ver
waltungsmäßige Durchführung, die heute zu
Ende geht und mit der ,die Gemeinden jetzt
endHch in der Verwaltung des Verrbandes freie
Hand bekommen. Wir werden daher der Vor
lage zustimmen.

Das Pmjekt wird wahrscheinlivh noch im
heurigen Jahr seinem Ende entgegengehen; die
Bauten sind hereits geplant und tei'lweise a'uch
schon durchgeführt. Das notwendige Matel'i,al
ist vorhanden, und wir freuen uns, daß dar
über hinaus durch die damit 'Ver'bundene Ar
beitsbeschaffung auch etlichen Hundert Ar
beitern Gelegenheit iZU Verdienst gegeben wird.

Wir hatten im vorigen Jahr in unserem Be
zirk TyphuslfäUe, di'e ausgesprochen auf ,das
schlechte W,asser einzelner Hausbrunnen zu
rückzuführen waren. Es ist begrüßenswert, daß
dieses Gesetz die Hausbrunnen nicht absolut
verbietet; das ist deswegen zu hegrüßen- wie
das Gesetz hier ganz ric'htig darauf hin
wIeist -,weil es Zeiten geben kann, wo es auch
bei Iden Wasserwer'ken zu Störungen komme"
l~önnte. In einem solchen FaHe können wir
dann wi1eder, allerdüllgs nur auf die einwand
freien, absol'ut leistungsfähigen I-tausibrunnen
z'urückgreifen.

Wir begrüßen es, daß heute der S·chlußstrich
unter diese Angelegenheit gezogen wird und
freuen uns, ,daß nunmehr dieses ProjCikt seine
Krönung und seinen Abschluß erfährt. (Beifall
lJri den Sozialisten.)

P,RÄSIDENT: Die Rednerliste ist erschöpft.
Der Herr Berichterstatter hat das Schlußwort.

;Berichterstatter Abg. NIMiETZ (SdlllljJ
wort) : Beide Hel'ren Debatteredner haben die
Notwendigkeit der Errichtung dieses Wasser
Jeitungsverbandes unterstrkhen. für mich als
Berichterstatter ist es daher leicht, das Hohe
Haus zu bitten, dem Antrag des Wirtschafts
ausschusses zuzustimmen.
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PRÄS ID'E NT (nach Abstillllllll1l[!, über den
Wortlaut des Gesetzes, über Titel und Ein
,Q'allg [md über das Gesetz als Ganzes so
wie über den Antrag des Wirtsclzattsaus
sc!lllsses): An gen 0 11l m e n.

Somit ist die Tagesordnung ,der heutigen
SitZ>Utlg erledigt.

Der Bauausschuß wird sofort nach dem Ple
num im Prälatensaal eine Sitzung ah'halten.

Die nächste Sitzung wird im schri,ftlichen
Wege bekanntgegeben wef'den.

Die Sitzung ist geschlossen.

(Scliluß der Sitzung um 10 Uhr 30 Min.)


